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Lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte (art. 74 al. 1 LTF), le recours en matière 
civile est tout de même recevable si la contestation soulève une question juridique de principe 
(art. 74 al. 2 let. a LTF), ce que la partie recourante doit démontrer (consid. 2.1). 

Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits 
constitutionnels (art. 116 LTF) ; à cet égard, il existe un devoir de motivation qualifié. 

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), 
qui comprennent les faits de la vie (Lebenssachverhalt), mais également les éléments relatifs au 
déroulement du procès. Dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, les faits peuvent 
être rectifiés ou complétés uniquement s’ils ont été établis en violation des droits 
constitutionnels (art. 118 al. 2 et art. 116 LTF) (consid. 2.3). 

 
 
Besetzung  
Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied,  
Gerichtsschreiber Leemann.  
  
Verfahrensbeteiligte  
A.,  
Beschwerdeführerin,  
  
gegen   
  
B.,  
Beschwerdegegner.  
  
Gegenstand  
Mietvertrag, Vergleich, Revision,  
  
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts  
des Kantons Aargau, Zivilgericht, 4. Kammer,  
vom 8. November 2021 (ZVE.2021.46).  
  
  
Erwägungen:   
  
1.   
Die Beschwerdeführerin (als Mieterin) schloss anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 20. August 
2020 vor der Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht des Bezirks Brugg mit dem Beschwerdegegner 
(als Vermieter) einen Vergleich. Mit Beschluss vom gleichen Tag schrieb die Schlichtungsbehörde das 
Verfahren als durch Vereinbarung erledigt ab.  
Am 29. März 2021 reichte die Beschwerdeführerin bei der Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht 
ein Revisionsgesuch ein, das mit Entscheid vom 17. August 2021 abschlägig behandelt wurde.  
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Mit Entscheid vom 8. November 2021 trat das Obergericht des Kantons Aargau auf eine von der 
Beschwerdeführerin gegen den Entscheid der Schlichtungsbehörde vom 17. August 2021 erhobene 
Beschwerde wegen formeller Mängel der Rechtsmitteleingabe nicht ein.  
Mit Eingabe vom 8. Dezember 2021 erklärte die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht, den 
Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau vom 8. November 2021 mit Beschwerde anfechten zu 
wollen.  
Am 14. und 20. Dezember 2021 reichte die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht Ergänzungen der 
Beschwerde ein.  
Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.  
  
2.   
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist 
(Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1; 141 III 395 E. 2.1).  
  
2.1. Der Streitwert erreicht die Streitwertgrenze für eine Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 74 
Abs. 1 lit. a BGG nicht. Diese ist daher nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher 
Bedeutung stellt (Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG), was die beschwerdeführende Partei aufzuzeigen hat (Art. 
42 Abs. 2 Satz 2 BGG).   
Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 
stellt und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern sich eine solche stellen könnte. Unter diesen 
Umständen ist die Beschwerde in Zivilsachen nicht zulässig, sondern es steht die subsidiäre 
Verfassungsbeschwerde im Sinne der Art. 113-119 BGG offen.  
  
2.2. Mit der subsidiären Verfassungsbeschwerde kann ausschliesslich die Verletzung von 
verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art. 116 BGG). Diesbezüglich gilt eine qualifizierte 
Rügepflicht. Das Bundesgericht prüft die Verletzung von Grundrechten nicht von Amtes wegen, 
sondern nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist 
(Art. 117 in Verbindung mit Art. 106 Abs. 2 BGG). Dies bedeutet, dass klar und detailliert anhand der 
Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen ist, inwiefern verfassungsmässige Rechte 
verletzt worden sein sollen (BGE 135 III 232 E. 1.2; 134 I 83 E. 3.2; je mit weiteren Hinweisen).   
  
2.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt 
hat (Art. 118 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen 
Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die 
Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die 
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie unter Verletzung 
eines verfassungsmässigen Rechts zustande kam (Art. 118 Abs. 2 und Art. 116 BGG), was die 
beschwerdeführende Partei präzise geltend zu machen hat (Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 
136 I 332 E. 2.2; 133 III 439 E. 3.2). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des 
Verfahrens entscheidend sein können (BGE 133 III 393 E. 7.1, 585 E. 4.1).   
Neue tatsächliche Vorbringen und Beweismittel sind grundsätzlich ausgeschlossen und neue Begehren 
unzulässig (Art. 99 i.V.m. Art. 117 BGG).  
  
3.   
Die Eingaben der Beschwerdeführerin vom 8., 14. und 20. Dezember 2021 erfüllen die genannten 
Begründungsanforderungen offensichtlich nicht. Sie zeigt nicht unter Bezugnahme auf die 
Erwägungen des angefochtenen Entscheids des Obergerichts des Kantons Aargau vom 8. November 
2021 auf, inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Nichteintretensentscheid verfassungsmässige Rechte 
verletzt hätte. Vielmehr unterbreitet sie dem Bundesgericht in frei gehaltenen Ausführungen ihre Sicht 
der Dinge, was vor Bundesgericht nicht zulässig ist. Die Eingaben vom 8., 14. und 20. Dezember 2021 
erfüllen damit die erwähnten Begründungsanforderungen offensichtlich nicht.  
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Auf die Beschwerde ist somit mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. 
b BGG).  
  
4.   
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege samt Rechtsbeistand für das bundesgerichtliche Verfahren 
ist bereits wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde abzuweisen (Art. 64 Abs. 1 BGG). Unter den 
gegebenen Umständen ist jedoch ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten 
(Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG). Dem Beschwerdegegner steht keine Parteientschädigung zu, da ihm 
aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 2 BGG).  
  
  
Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:   
  
1.   
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.  
  
2.   
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren 
wird abgewiesen.  
  
3.   
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.  
  
4.   
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.  
  
5.   
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 4. Kammer, 
schriftlich mitgeteilt.  
  
  
Lausanne, 5. Januar 2022  
  
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts  
  
Das präsidierende Mitglied: Kiss  
  
Der Gerichtsschreiber: Leemann 


